
Schießordnung

1.   Die Bogensportanlage darf nur von Mitgliedern des Pfeil- und Bogen-Club benutzt werden. 
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Aufsicht.

2. Es wird nach der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes geschossen, wobei 
insbesondere die hier aufgeführten Punkte zu beachten sind:

1. Ohne auf der Schießlinie zu stehen, darf ein Bogenschütze seinen Bogen auch
ohne Pfeil nicht ausziehen (SpO. 6.09.1).

2. Der Schütze darf seinen Bogen erst anheben, wenn das Zeichen zum Beginn 
des Schießens gegeben worden ist (SpO. 6.09.1.1).

3. Beim Ausziehen des Bogens darf dieser nur so hoch gehalten werden, dass 
der Pfeil mit Sicherheit nicht über den Pfeilfangvorhang, Wall, usw. fliegen 
kann (SpO. 6.02.3).

4. Den Schützen ist die Ausübung des Schießsports nur in Anwesenheit einer 
verantwortlichen Aufsichtsperson (Aufsicht) gestattet (SpO. 02.1.).

5. Kein Schütze darf die Ausrüstung eines anderen ohne dessen Einwilligung 
berühren (SpO. 6.09.3.).

3. Schießen außerhalb der offiziellen Zeiten nur nach Vereinbarung und nur dann, wenn  
mehrere Schützen gleichzeitig schießen. Sie haben sich zuvor darüber zu verständigen,       
wer die Aufsicht übernimmt.

4. Schützen, die noch kein halbes Jahr schießen, sowie Schüler und Jugendliche dürfen            
nur in Anwesenheit einer Aufsicht schießen.

5. Solange sich Personen auf dem Schießfeld befinden, darf kein Pfeil eingelegt werden.

6. Compoundbogen dürfen nur bis zu einem Zuggewicht von max. 60 lbs geschossen werden.

7. Die Signale und Anweisungen der Aufsicht sind unbedingt und sofort zu befolgen.              
Die einzelnen Signale sind: 

Pfeile frei        Es darf geschossen werden
Pfeile holen     Die Schützen holen ihre Pfeile. Es darf nicht mehr geschossen werden.
Pfeile stopp     Das Schießen ist sofort einzustellen. Ein bereits geankerter Pfeil darf 
                        nicht mehr gelöst werden. Pfeile sind vom Bogen zu nehmen.

8. Jeder Schütze hat die Pflicht, das Stopp – Signal zu geben, wenn er Dinge erkennt, die ein 
sicheres Schießen beeinträchtigen.

9. In der Halle ist die Schießordung sinngemäß anzuwenden.

Über die Schießordnung wurde ich informiert
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